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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 

Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zu einem umfassenden 
Ansatz für das Lehren und Lernen von Sprachen 
COM (2018) 272 final 
BR-Drs. 197/18 

Verfahren gemäß § 83c BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 78. Sitzung am 3. Juli 2018 im Wege 
der Vorprüfung beschlossen, dass eine Stellungnahme des Land-
tags gegenüber der Staatsregierung und der Europäischen Kom-
mission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Vorhaben zur federführenden 
Beratung gemäß § 83c Abs. 1 Satz 3 BayLTGeschO an den Aus-
schuss für Bildung und Kultus zu überweisen. 

Begründung: 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission ist nach dem Ergebnis 
der Vorprüfung landespolitisch von Bedeutung und betrifft Zuständig-
keiten und Interessen des Landes.  

Der Vorschlag befasst sich insbesondere mit dem Lehren und Lernen 
von Sprachen im Rahmen der Pflichtschulbildung sowohl an allge-
meinbildenden als auch an berufsbildenden Schulen.  

Nach dem Grundgesetz haben die Länder die ausschließliche Ge-
setzgebungskompetenz für Bildung und Kultur. Vorgaben der EU für 
das Erlernen von Fremdsprachen greifen in diese Zuständigkeit der 
Länder ein und würden im Hinblick auf Stundentafeln und Lehrpläne 
gegebenenfalls eine weitreichende Umgestaltung des Bayerischen 
Bildungssystems erforderlich machen. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Europaangelegenheit des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 
Drs. 17/23074 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Uni-
on; 
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zu ei-
nem umfassenden Ansatz für das Lehren und 
Lernen von Sprachen 
COM (2018) 272 final 
BR-Drs. 197/18 

I. Beschlussempfehlung: 

Gem. § 83c Abs. 3 Nr. 4 der Geschäftsordnung für 
den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) nimmt 
der Landtag das Vorhaben wie folgt zur Kenntnis 
und bittet um Berücksichtigung der Bedenken im 
weiteren Verfahren: 

Der Bayerische Landtag begrüßt ausdrücklich das 
Anliegen der Europäischen Kommission, den 
Fremdsprachenerwerb zu fördern. Vor diesem Hin-
tergrund unterstützt er nachdrücklich die vorge-
schlagene Aufstockung der Mittel für das Nachfol-
geprogramm für Erasmus+; insbesondere ein Aus-
bau der Lernmobilitäten für Lernende und Lehren-
de (einschließlich Studierende der Lehrämter) wä-
re aus Sicht des Landtags ein wichtiger Beitrag 
hierzu.  

In ihrem konkreten Empfehlungsvorschlag greift 
die Kommission aus Sicht des Landtags teilweise 
in die Zuständigkeiten der Länder ein. So obliegen 
die Gestaltung von Stundentafeln bzw. Lehrplänen 
wie auch die fachliche, didaktisch-pädagogische 
und methodische Umsetzung ausschließlich den 
Mitgliedstaaten, in Deutschland den Ländern: Sie 
entscheiden sowohl über das „Ob“ wie auch über 
das „Wie“. Vor diesem Hintergrund teilt der Bayeri-
sche Landtag ausdrücklich die vom Bundesrat 
(Drs. 197/18) formulierte Feststellung, wonach die 
Entwicklung von allgemeingültigen Leitlinien durch 
die Kommission (u.a. für die Verknüpfung des Un-
terrichtens von Sprachen und das Bewerten von 

Sprachkenntnissen mit dem Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) 
sowie für neue Formen des Lernens und zu Unter-
stützungskonzepten) „insofern eine unzulässige 
Vorgabe“ darstelle (vgl. Ziff. 4).  

Den Vorschlag einer Einführung eines europäi-
schen Benchmarks für das Erlernen von Fremd-
sprachen durch die Union lehnt der Bayerische 
Landtag u.a. mit Blick auf Aussagekraft, Nutzen 
und die durch die Datenerhebung generierten zu-
sätzlichen (Verwaltungs-)Lasten klar ab. Gleiches 
gilt für die angedachten neuen Methoden und In-
strumente zur Unterstützung des Monitorings 
fremdsprachlicher Kompetenzen sowie für die vor-
geschlagene Berichterstattung durch die Kommis-
sion.  

Der Landtag verweist zudem darauf, dass in Schu-
le und Ausbildung naturgemäß zahlreiche, im 
Grundsatz gleichberechtigte Fächer bzw. Fachbe-
reiche miteinander konkurrieren. Nicht zuletzt mit 
Blick auf das Ziel einer möglichst breiten Allge-
meinbildung erscheint – unbeschadet der unbe-
strittenen Bedeutung von Fremdsprachenkenntnis-
sen – das von der Kommission angestrebte Niveau 
einer kompetenten Sprachverwendung in einer 
und das Niveau einer selbstständigen Sprachver-
wendung in einer zweiten europäischen Fremd-
sprache bei ausnahmslos allen jungen Menschen 
vor dem Ende der Sekundarstufe II in der allge-
meinen und beruflichen Bildung nicht realistisch 
und nicht erreichbar.  

Schließlich erinnert der Landtag – auch vor dem 
Hintergrund des unklaren und wohl auch vereng-
ten Begriffs „europäische Sprachen“ - daran, dass 
die Alten Sprachen integrative Bestandteile des 
schulischen Fremdsprachenunterrichts in Bayern 
sind, auch mit Blick auf ihren zentralen Beitrag für 
die Vermittlung der gemeinsamen europäischen 
Geschichte und Kultur. Sie sind in einer möglichen 
Empfehlung zum Lehren und Lernen von Spra-
chen daher neben die übrigen Sprachen zu stellen.  

Der Schwerpunkt des Empfehlungsvorschlags fällt 
innerstaatlich in die ausschließliche Gesetzge-
bungsbefugnis der Länder auf dem Gebiet der 
schulischen Bildung einschließlich der Lehreraus-
bildung und der Organisationshoheit für das Bil-
dungswesen. Der Landtag begrüßt vor diesem 
Hintergrund die Übertragung der Verhandlungsfüh-
rung gem. § 5 Abs. 2 EUZBLG auf die Länder. Der 
Landtag verbindet dies mit der Erwartung, dass im 
Verlauf der Verhandlungen eine für die Länder zu-
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stimmungsfähige Fassung der Empfehlung erreicht 
werden kann.  

Der Bayerische Landtag übermittelt diese Stel-
lungnahme direkt an die Europäische Kommission. 

Berichterstatterin: Dr. Beate Merk 
Mitberichterstatter: Martin Güll 

II. Bericht: 

1. Das EU-Vorhaben gemäß § 83c BayLTGeschO 
wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie re-
gionale Beziehungen hat das EU-Vorhaben 
endberaten. 

2. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat das 
Vorhaben in seiner 85. Sitzung am 
20. September 2018 beraten und einstimmig 
beschlossen, die Federführung zu übernehmen 
(§ 83c Abs. 2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat das 
Vorhaben in seiner 85. Sitzung am 
20. September 2018 federführend beraten und 
zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung 
e inst immig Zustimmung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangele-
genheiten sowie regionale Beziehungen hat 
das Verfahren am 25. September 2018 in sei-
ner 79. Sitzung endberaten und e i n s t im m i g  
der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zugestimmt. 

Martin Güll 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen 
Union; 

Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zu ei-
nem umfassenden Ansatz für das Lehren und 
Lernen von Sprachen 
COM (2018) 272 final 
BR-Drs. 197/18 

Drs. 17/23074, 17/24002 

Gem. § 83c Abs. 3 Nr. 4 der Geschäftsordnung für 
den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) nimmt der 
Bayerische Landtag das Vorhaben wie folgt zur 
Kenntnis und bittet um Berücksichtigung der Beden-
ken im weiteren Verfahren: 

Der Bayerische Landtag begrüßt ausdrücklich das 
Anliegen der Europäischen Kommission, den Fremd-
sprachenerwerb zu fördern. Vor diesem Hintergrund 
unterstützt er nachdrücklich die vorgeschlagene Auf-
stockung der Mittel für das Nachfolgeprogramm für 
Erasmus+; insbesondere ein Ausbau der Lernmobili-
täten für Lernende und Lehrende (einschließlich Stu-
dierende der Lehrämter) wäre aus Sicht des Bayeri-
schen Landtags ein wichtiger Beitrag hierzu.  

In ihrem konkreten Empfehlungsvorschlag greift die 
Kommission aus Sicht des Bayerischen Landtags 
teilweise in die Zuständigkeiten der Länder ein. So 
obliegen die Gestaltung von Stundentafeln bzw. Lehr-
plänen wie auch die fachliche, didaktisch-
pädagogische und methodische Umsetzung aus-
schließlich den Mitgliedstaaten, in Deutschland den 
Ländern: Sie entscheiden sowohl über das „Ob“ wie 
auch über das „Wie“. Vor diesem Hintergrund teilt der 
Bayerische Landtag ausdrücklich die vom Bundesrat 
(Drs. 197/18) formulierte Feststellung, wonach die 
Entwicklung von allgemeingültigen Leitlinien durch die 
Kommission (u.a. für die Verknüpfung des Unterrich-
tens von Sprachen und das Bewerten von Sprach-
kenntnissen mit dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER) sowie für neue 
Formen des Lernens und zu Unterstützungskonzep-

ten) „insofern eine unzulässige Vorgabe“ darstelle (vgl. 
Ziff. 4).  

Den Vorschlag einer Einführung eines europäischen 
Benchmarks für das Erlernen von Fremdsprachen 
durch die Union lehnt der Bayerische Landtag u.a. mit 
Blick auf Aussagekraft, Nutzen und die durch die Da-
tenerhebung generierten zusätzlichen (Verwaltungs-
)Lasten klar ab. Gleiches gilt für die angedachten 
neuen Methoden und Instrumente zur Unterstützung 
des Monitorings fremdsprachlicher Kompetenzen 
sowie für die vorgeschlagene Berichterstattung durch 
die Kommission.  

Der Bayerische Landtag verweist zudem darauf, dass 
in Schule und Ausbildung naturgemäß zahlreiche, im 
Grundsatz gleichberechtigte Fächer bzw. Fachberei-
che miteinander konkurrieren. Nicht zuletzt mit Blick 
auf das Ziel einer möglichst breiten Allgemeinbildung 
erscheint – unbeschadet der unbestrittenen Bedeu-
tung von Fremdsprachenkenntnissen – das von der 
Kommission angestrebte Niveau einer kompetenten 
Sprachverwendung in einer und das Niveau einer 
selbstständigen Sprachverwendung in einer zweiten 
europäischen Fremdsprache bei ausnahmslos allen 
jungen Menschen vor dem Ende der Sekundarstufe II 
in der allgemeinen und beruflichen Bildung nicht rea-
listisch und nicht erreichbar.  

Schließlich erinnert der Bayerische Landtag – auch 
vor dem Hintergrund des unklaren und wohl auch 
verengten Begriffs „europäische Sprachen“ – daran, 
dass die Alten Sprachen integrative Bestandteile des 
schulischen Fremdsprachenunterrichts in Bayern sind, 
auch mit Blick auf ihren zentralen Beitrag für die Ver-
mittlung der gemeinsamen europäischen Geschichte 
und Kultur. Sie sind in einer möglichen Empfehlung 
zum Lehren und Lernen von Sprachen daher neben 
die übrigen Sprachen zu stellen.  

Der Schwerpunkt des Empfehlungsvorschlags fällt 
innerstaatlich in die ausschließliche Gesetzgebungs-
befugnis der Länder auf dem Gebiet der schulischen 
Bildung einschließlich der Lehrerausbildung und der 
Organisationshoheit für das Bildungswesen. Der Bay-
erische Landtag begrüßt vor diesem Hintergrund die 
Übertragung der Verhandlungsführung gem. § 5 
Abs. 2 Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen 
Union (EUZBLG) auf die Länder. Der Landtag verbin-
det dies mit der Erwartung, dass im Verlauf der Ver-
handlungen eine für die Länder zustimmungsfähige 
Fassung der Empfehlung erreicht werden kann.  



Seite 2 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache  17/24069 

 

Der Bayerische Landtag übermittelt diese Stellung- nahme direkt an die Europäische Kommission. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro­

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei­

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ­

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge­

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens­

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge­

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment­

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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